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33 Bewertungsrecht

Norm

BewG 1955 §16 Abs3;

1. BewG 1955 § 16 heute

2. BewG 1955 § 16 gültig von 01.01.2004 bis 20.08.2003 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 165/2002

3. BewG 1955 § 16 gültig ab 21.08.2003 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 71/2003

4. BewG 1955 § 16 gültig von 28.05.1971 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 172/1971

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn): 2012/16/0113 E 21. November 2012

Rechtssatz

Unter Beachtung der Auslegungsregeln des § 914 ABGB waren die konkreten Umstände des Beschwerdefalles mit

einzubeziehen, dass der in Rede stehende Übergabsvertrag gleichzeitig von beiden Übergebern mit beiden

Übernehmern abgeschlossen wurde und nach dem Wortlaut des Übergabsvertrages beiden Übergebern das freie und

alleinige Wohnungsgebrauchsrecht für den persönlichen Bedarf betre>end den gesamten Übergabegegenstand auf

Lebenszeit zustehen soll. Dieser Formulierung ist im Hinblick auf den Versorgungszweck die Bedeutung beizumessen,

dass nach dem Tod eines Übergebers dem überlebenden Übergeber auf dessen Lebenszeit das freie und alleinige

Wohnungsgebrauchsrecht für dessen persönlichen Bedarf betre>end den gesamten Übergabegegenstand weiterhin

zustehen sollte. Unter Zugrundelegung dieses Verständnisses war im vorzeitigen Erlöschen des

Wohnungsgebrauchsrechts eines Übergebers durch dessen Tod alleine noch kein Fall des § 16 Abs. 3 BewG

verwirklicht, weil der andere überlebende Übergeber weiterhin ungeschmälert im Genuss seines

Wohnungsgebrauchsrechts hinsichtlich des gesamten Übergabegegenstand steht und damit die Übernehmer die Last

des ungeschmälerten Wohnungsgebrauchsrechts weiterhin zu tragen haben.Unter Beachtung der Auslegungsregeln

des Paragraph 914, ABGB waren die konkreten Umstände des Beschwerdefalles mit einzubeziehen, dass der in Rede

stehende Übergabsvertrag gleichzeitig von beiden Übergebern mit beiden Übernehmern abgeschlossen wurde und

nach dem Wortlaut des Übergabsvertrages beiden Übergebern das freie und alleinige Wohnungsgebrauchsrecht für

den persönlichen Bedarf betre>end den gesamten Übergabegegenstand auf Lebenszeit zustehen soll. Dieser

Formulierung ist im Hinblick auf den Versorgungszweck die Bedeutung beizumessen, dass nach dem Tod eines

Übergebers dem überlebenden Übergeber auf dessen Lebenszeit das freie und alleinige Wohnungsgebrauchsrecht für

dessen persönlichen Bedarf betre>end den gesamten Übergabegegenstand weiterhin zustehen sollte. Unter

Zugrundelegung dieses Verständnisses war im vorzeitigen Erlöschen des Wohnungsgebrauchsrechts eines Übergebers

durch dessen Tod alleine noch kein Fall des Paragraph 16, Absatz 3, BewG verwirklicht, weil der andere überlebende

Übergeber weiterhin ungeschmälert im Genuss seines Wohnungsgebrauchsrechts hinsichtlich des gesamten

Übergabegegenstand steht und damit die Übernehmer die Last des ungeschmälerten Wohnungsgebrauchsrechts

weiterhin zu tragen haben.
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